
 

Belehrung für das Kreisjugendlager 2026 

Lagerordnung vom 06.08.2026 bis 09.08.2026 in 

Quarmbeck  

Werte Eltern, liebe Teilnehmer, 

wir freuen uns über Eure Teilnahme am diesjährigen Kreisjugendlager in 

Quarmbeck. Leider kommt solch ein Event nicht ganz ohne Regeln aus. 

Deshalb bitte ich Sie/euch im Vorfeld des Kreisjugendlagers 2026 um 
Kenntnisnahme der nachfolgenden Belehrung: 

 

Den Anweisungen der Lagerleitung und der Betreuer ist ausnahmslos 
Folge zu leisten. 

Haltet im gesamten Objekt und in den sanitären Einrichtungen die 

allgemeinen Regeln der Ordnung und Sauberkeit ein, denn wir sind dort 
Gäste. 

Zeltleinen und Zeltnägel sind so anzubringen, dass sie deine/n 

Zeltnachbarn beim Betreten und Verlassen des eigenen Zeltes nicht 
behindern. Nur so garantieren wir (auch bei einem Notfall) einen 

barrierefreien Ein- und Ausgang. 

 
Der gesamte Lagerablauf (Programm) ist Bestandteil der Ausschreibung, 

wird (je nach Wetterlage) jeweils am Vorabend gemeinschaftlich 
besprochen und gegebenenfalls geändert. 

 
Beginn und Ende der Nachtruhe ist einzuhalten. Du solltest dich dann so 

verhalten, dass du deine Zeltnachbarn nicht störst. 

 

Solltest du krank sein, oder dich verletzt haben, melde es bitte 
unverzüglich deinem Betreuer. 

 

Das Verlassen des Geländes während der Nachtruhe ist nicht gestattet. 

 
 

 
 



Beim Verlassen des Zeltlagers hast Du dich bei deinem Betreuer 
abzumelden und anschließend wieder anzumelden. 

 

Anderweitiges Verlassen des Objektes ist nur nach erteilter Zustimmung 
durch Deinen Betreuer oder durch die Lagerleitung gestattet. 

Für Dein mitgebrachtes Eigentum bist du selbst verantwortlich. 

Sofern du den Verschluss von Wertgegenständen wünschst, informiere 

bitte die Lagerleitung. 

Gefundene Gegenstände sind sofort bei der Lagerleitung 

abzugeben. Der Verlierer hofft auf Deine Ehrlichkeit und wird es 

Dir danken. 
 

 

Bei Notfall 

 

sofortiges Verlassen des Zeltplatzes und der anderen Räumlichkeiten 
Sammelplatz ist der ausgewiesene Parkplatz des Schützenplatzes. 

 

 

Ausnahmslos gilt für die Teilnehmer des Kreisjugendlagers 2026: 
 

➢ Alkoholverbot für alle Teilnehmer für die Dauer des Kreisjugendlagers 

➢ es sind keine Waffen oder gefährlichen Gegenstände mitzubringen 

➢ radikale Aufschriften, andere verbotene Gegenstände und Musik, die 
Gewalt verherrlichen sind unerwünscht 

➢ akzeptiert die Meinung der anderen 

➢ toleriert sportliche Leistungen 

➢ respektiert Betreuer, Besucher und andere 
 

 

Wir wünschen uns allen eine erlebnisreiche Zeit. 

 

 

Quarmbeck, 2026  

                                            Florian Berger 

                                          Kreisjugendleiter  

                                    

                                            Erik Schmidt 

                             Stellvertretender Kreisjugendleiter 


